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Prozess zum Schluss, dass Abfälle aus

Industrie und Gewerbe, die von ihrer

Zusammensetzung her mit Abfällen aus

Haushaltungen vergleichbar seien, als

Siedlungsabfall betrachtet werden sollten.

Vermischte Abfälle möchte das

BUWAL mengenunabhängig dem

Entsorgungsmonopol unterstellen. Hingegen
könne eine Entsorgungspflicht für grosse
Mengen sortenreiner Abfälle die

Gemeinwesen vor logistische und finanzielle

Proble-me stellen. Allerdings liege die

Entsorgungspflicht für Abfälle, welche
nach besonderen Vorschriften des Bundes

vom
Inhaber verwertet oder von Dritten

zurückgenommen werden mussten, beim

Inhaber (Art. 31b Abs. 1 Satz 2 in

Verbindung mit Art. 31c Abs. 1 USG).-Die¬
sen Ausführungen hielten die Beschwerdeführer

nichts Überzeugendes gegenüber.

Folgerungen
Aus der Sicht des Bundesgerichtes ergab
sich somit, dass Abfälle aus Industrie und

Gewerbe, die von ihrer Zusammenset-
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zung her mit Abfällen aus Haushalten

vergleichbar sind, grundsätzlich
unabhängig von der Menge als Siedlungsabfall

zu gelten haben. Sofern diese Abfälle

unsortiert und damit vermischt anfallen,

sind sie entsprechend Art. 31b Abs.
1 Satz 1 USG von den Kantonen zu

entsorgen, die dafür das Entsorgungsmonopol

beanspruchen können.
So weit diese Abfälle sortenrein bereitgestellt

werden können, besteht in Art. 12

Abs. 3 der Technischen Verordnung über

Abfälle (TVA) eine Vorschrift des Bundes,

welche es den Kantonen ermöglicht, die

Entsorgungspflicht entsprechend Art.
31b Abs. 1 Satz 2 USG auf die Inhaber zu

übertragen. Diese Lösung hat zur Folge,
dass gleichartige Abfälle im einen Betrieb

als gemischter Abfall und damit als

Siedlungsabfall entsorgt werden müssen,
während sie in einem anderen Betrieb mit
einer besseren internen Abfallsortierung
unter eigener Verantwortung als sortenreiner

Abfall entsorgt werden können,
sofern dies für den Betrieb vorteilhaft
erscheint.

Die Beschwerdeführer machten freilich

geltend, ihre Abfalle dürften auch von der

Zusammensetzung her nicht den

Siedlungsabfällen gleichgestellt werden, da

sie betriebsspezifisches Material enthielten.

Selbst wenn letztere den Hauptanteil
ihres gesamten Abfalles ausmachen sollten,

so wäre die Qualifikation als dem

Haushaltabfall vergleichbaren Müll nicht

unzutreffend, da die betriebsspezifischen
Anteile für eine Haus-Sperrgutabfuhr
typisch waren. Gerade wenn es zutreffen

sollte, dass der eigentliche gewerbliche
Abfall den Hauptanteil der Abgänge aus

den Betrieben der Beschwerdeführer

ausmacht, sollte es nach der Lebenserfahrung

- wie das Bundesgericht
ausführte - möglich sein, diesen separat vom
Haushaltabfall zu sammeln und der

Wiederverwertung zuzuführen. Dies hatten

sie jedoch nicht getan und damit den

Ausgang des Verfahrens zu ihren Ungunsten
bewirkt. (Urteil 1A.185bzw. 1P.491/1998

vom 22. Juni 1999.)
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